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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Kammergericht

Beschluss vom 14. Oktober 2005

- 25 W 66/05 –

Zur Minderjährigen-Haft.

Zur Frage, ob eine unter Verstoss gegen die Rechtsprechung zur Minderjährigen-Haft  erlassene Haftanordnung des Amtsgerichts aufrechterhalten werden kann, wenn der Betroffene während der Haft 18 Jahre alt wird. 

Zitierweise: KG v. 14.10.2005 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang 

Wortlaut der Entscheidung

Kammergericht

Beschluss

Geschäftsnummer:

25 W 66/05

84 T 360/05 B  Landgericht Berlin II

70 XIV 1718/05 B  Amtsgericht Schöneberg

In dem Freiheitsentziehungsverfahren

betreffend ..................

hat der 25. Zivilsenat des Kammergerichts durch ........ am 14. Oktober 2005 beschlossen:

Auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen werden der Beschluss der Zivilkammer 84 des Landgerichts Berlin vom

15. September 2005 - Az. 84 T 360/05 - und der Beschluss des

Amtsgerichts Schöneberg betreffend die Anordnung der Abschiebehaft vom 24. August 2005 - Az. 70 XIV 1718/05 B - aufgehoben. 

Der Betroffene ist sofort aus der Haft zu entlassen. 

Das Land Berlin hat dem Betroffenen die in den drei Rechtszügen entstandenen, die vorgenannte Haftanordnung betreffenden notwendigen außergerichtlichen Kosten zu erstatten. 

Dem Betroffenen wird für das Verfahren der sofortigen weiteren

Beschwerde Prozesskostenhilfe ohne Ratenzahlungsverpflichtung bewilligt und zur Wahrnehmung der Rechte im Verfahren

Rechtsanwältin ................... beigeordnet. 

Gründe:

Das Rechtsmittel der sofortigen weiteren Beschwerde ist gemäß §§ 22 Abs. 1, 27 Abs. 1, 29 Abs. 1 und 4 FGG in Verbindung mit §§ 3 Satz 2, 7 Abs. 1 und 2 FEVG und § 106 Abs. 2 AufenthaltsG zulässig. Es ist auch begründet, da sich die angefochtene Entscheidung im Ergebnis als rechtsfehlerhaft erweist (§ 27 Abs. 1 FGG in Verbindung mit § 546 ZPO). 

Rechtsfehlerfrei hat das Landgericht allerdings das Vorliegen von  Haftgründen bejaht. Den entsprechenden Ausführungen schließt sich der Senat an. Die Feststellungen der zweiten Instanz sind insoweit im Rahmen der weiteren Beschwerde nicht angegriffen worden. 

Durchgreifenden Rechtsbedenken unterliegt die angefochtene Entscheidung aber, soweit das Landgericht die Verhältnismäßigkeit der Haftanordnung bejaht hat. Die diese Beurteilung tragenden Feststellungen erweisen sich als verfahrensfehlerhaft. 

Der Betroffene war bei der Einlegung der sofortigen Beschwerde nach seinen nicht in Zweifel gezogenen Angaben noch minderjährig. Die Beschwerde ging am 29. August 2005 (Montag) bei dem Landgericht ein. Am 31, August 2005 hat die Verfahrensbevollmächtigte auf die Minderjährigkeit des Betroffenen und die Rechtsprechung des Senats zu derartigen Fällen ausdrücklich hingewiesen. Nachdem seitens des Amtsgerichts auf diese Problematik im Rahmen des Haftbeschlusses nicht eingegangen worden war, hätte es dem Landgericht im Rahmen seiner Amtsermittlungspflicht (§ 12 FGG) oblegen, dem Antragsteller aufzugeben, darzulegen, ob mildere Mittel als die Abschiebehaft geprüft wurden und warum sie im Einzelfall nicht in Betracht kamen. Auf die entsprechenden Ausführungen des Senats im Beschluss vom 18. März 2005 - 25 W 64/04 - (bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang) wird Bezug genommen. Entsprechende Ermittlungen sind nicht angestellt worden. Sie wären auch noch rechtzeitig möglich gewesen. Der

Betroffene ist am 9. September 2005 volljährig geworden. Innerhalb des Zeitraumes vom 31. August 2005 bis zu dem zuletzt genannten Datum wäre es möglich und nach dem in Haftsachen maßgeblichen Beschleunigungsgebot erforderlich gewesen, dem Antragsteller eine kurze Frist zur Stellungnahme bzw. zu entsprechenden Darlegungen zu setzen. 

Auch unabhängig von einer entsprechenden Fristsetzung wäre der Antragsteller nach Kenntnis der sofortigen Beschwerde (2. September 2005) nach Ansicht des Senats in Ansehung der hier vertretenen Auffassung zu den Darlegungen bei der Haft von Minderjährigen verpflichtet gewesen, diese vor Eintritt der Volljährigkeit nachzuholen. Eine Erwiderung zur sofortigen Beschwerde ist, ohne dass auf diese Problematik eingegangen worden wäre, unter dem 9. September 2005 er-folgt. 

Die Ausführungen des Antragstellers im Schriftsatz vom 7. Oktober 2005 konnten zur Beurteilung nicht herangezogen, werden, da es sich um einen neuen Tatsachenvortrag handelt, der im Rahmen des Rechtsbeschwerdeverfahrens nicht zu berücksichtigen ist. 

Da es an hinreichenden Darlegungen des Antragstellers zu den Haftalternativen fehlte, ist nach der Rechtsprechung des Senats davon auszugehen, dass die Verwaltung die erforderliche Prüfung unterlassen hat und die Haftvoraussetzungen während der Minderjährigkeit nicht vorlagen. Der Betroffene wäre folglich vor Eintritt der Volljährigkeit zu entlassen gewesen. 

Soweit das Landgericht die Ansicht vertritt, dass hier auf die zwischenzeitlich eingetretene Volljährigkeit des Betroffenen abzustellen und deshalb die Minderjährigenproblematik nicht zu berücksichtigen sei, vermag der Senat dem nicht beizupflichten. Als rechtsfehlerfrei erweist es sich zwar, wenn das Landgericht davon ausgeht, dass es grundsätzlich die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt seiner Entscheidung seiner Beurteilung zugrunde zu legen habe. Die Auffassung der zwei-ten Instanz führt aber dazu, dass ein Verfahrensverstoß der beschriebenen Art zu Lasten des Betroffenen geheilt werden könnte. Dem steht die Bedeutung des hier maßgeblichen Grundrechtseingriffs entgegen. 

Ob es gerechtfertigt gewesen wäre, Haft gegen den Betroffenen aufgrund eines anderen, sich gegen einen Volljährigen richtenden Antrages anzuordnen, hat der Senat nicht zu entscheiden. 

Die Kosten der Rechtsverteidigung in allen drei Instanzen waren dem Antragsteller aufzuerlegen. Da keine rechtzeitigen Darlegungen im obi-gen Sinn erbracht worden waren, war davon auszugehen, dass kein begründeter Anlass zur Haftbeantragung bestand (vgl. § 16 Satz 1 FEVG). 

Die Voraussetzungen für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das vorliegende Verfahren liegen auch unter Berücksichtigung der eingereichten Erklärung des Betroffenen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vor (§ 14 FGG i.V.m. §§ 114 ff. ZPO). 

Diesseits in das Internet eingestellt im Dezember 2005.
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